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(15Os51/96)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1996

Norm

StGB §144 Abs1

Rechtssatz

Beim Nötigungsdelikt der Erpressung ist eine allfällige Rückzahlungsfähigkeit und Rückzahlungswilligkeit des Täters

unerheblich, weil schon eine zeitweilige faktische Vermögensvermehrung zur Erfüllung des Tatbestandes hinreicht.

Entscheidungstexte

15 Os 50/96
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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